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@ Veroffentlicht am 22.11.1994

Rechtssatz

Strahlt eine automatische Verkehrslichtsignalanlage auf einer Kreuzung rotes Licht, somit "Halt", fur die
Verkehrsteilnehmer aus und befand sich grines Licht beim Linksabbiegepfeil, so ist die Beschuldigte, die vorerst den
mittleren Fahrstreifen, auf welchem Richtungspfeile in gerade Richtung weisen, befuhr, in der Folge sich jedoch
entschloR dem grinen Linksabbiegepfeil folgend nach links abzubiegen, vom verwaltungsstrafrechtlichen Vorwurf
nach § 38 Abs 5 StVO exkulpiert (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/38
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1994/11/22 KUVS-1698/1/94
	JUSLINE Entscheidung


